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Eisenbahnen des Bundes 1222

Titel

Funktion
Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2006

1 000 €

Soll
2005

1 000 €

Ist
2004

1 000 €

Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel 745 01,
882 01, 883 01 und 883 03 dürfen für im Straßenbauplan und Anhang
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen nicht veranschlagte Bauvorhaben des
Bundes und für Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung
des Bundesministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden,
soweit es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und
Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den Stra-
ßenbauplan und Anhang Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen eingestellt.
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